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Mitteilungsblatt Seekirch 

Amtliche Mitteilungen  
 

Die Verbandskasse Bad Buchau informiert: 

Zahlung der Grund- und Gewerbesteuer am 15.02.25 

werden zur Zahlung fällig. 
Grundsteuer I. Vierteljahresrate 2025  

Die Höhe dieser Rate ergibt sich aus dem Grundsteuer-

bescheid vom Januar 2025. Diese Grundsteuer-Zah-

lungsaufforderung gilt nicht für Steuerpflichtige, die 

nach der einmal jährlichen Zahlungsweise auf 1. Juli 

den Jahresbetrag entrichten. Sonstige wichtige Hin-

weise: Bei Grundstücksverkäufen (Eigentümerwechsel) 

während des Jahres bleibt der Verkäufer Steuerschuld-

ner bis zum Ende des Jahres, in dem der Verkauf statt-

gefunden hat bzw. bis ein entsprechender Änderungs-
bescheid durch das Finanzamt erfolgt! Die Vereinba-

rung im Kaufvertrag über den Steuerübergangstermin 

ist nur privatrechtlich von Bedeutung und gilt nur im 

Innenverhältnis zwischen Verkäufer und Erwerber.  

Gewerbesteuer I. Vierteljahresrate 2025  

Die Höhe dieser Rate ergibt sich aus dem letzten Ge-

werbesteuerbescheid oder aus einem gesonderten Vo-

rauszahlungsbescheid. Die Steuerpflichtigen werden 

gebeten den Zahlungstermin einzuhalten. Säumniszu-
schläge müssen berechnet werden, wenn der Steuer-

betrag bei Überweisung 3 Tage nach Ablauf des Zah-

lungstermins noch nicht bei der Gemeindekasse einge-

gangen ist. Im Falle einer Mahnung muss außerdem 

eine Mahngebühr erhoben werden. Wir bitten des-

halb, die fälligen Steuerbeträge unter Angabe des Kas-

senzeichens rechtzeitig zu überweisen. Soweit der Ge-

meindekasse ein SEPA-Basislastschrift-mandat vor-

liegt, wird der fällige Betrag vom jeweiligen Bankkonto 

abgebucht. 
 

Sirenenprobe  

Die nächste Sirenenprobe findet am Samstag, 

den 01. Februar 2025 um 12.00 Uhr statt. 

Freiwillige Feuerwehr 

Seekirch 

Die nächste Probe findet am Donnerstag, 06. Februar 

2025 um 20 Uhr im Feuerwehrgerätehaus statt. 

 

Geburtstage im Monat Februar   

Die Gemeinde gratuliert allen Gemeindebür-

gern zu ihrem Geburtstag und wünscht Ihnen 

alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.  

 

Problemstoffsammlung  
am Samstag, 1. Feb. 2025 von 12 – 17 Uhr  

in Bad Buchau, beim Sportplatz Bittelwiesen, Oggels-
hauser Straße 

 

Jugendschutz in der Fasnet  

Im Hinblick auf die Fasnet wird auf die wichtigsten Ju-

gendschutzbestimmungen hingewiesen:  

Jugendliche ohne Begleitung eines Erziehungsberech-

tigten dürfen ab 16 Jahren tanzen gehen bis längstens 

24 Uhr. Kinder und Jugendliche in Begleitung eines Er-

ziehungsberechtigten dürfen ohne Altersbeschränkung 

an solchen Veranstaltungen teilnehmen.  

Verboten ist für Kinder und Jugendliche unter 16 Jah-

ren, ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten bei 
öffentlichen Tanzveranstaltungen anwesend zu sein. 

Erziehungsberechtigte sind Eltern sowie Personen über 

18 Jahren, denen von den Eltern ausdrücklich die Auf-

sichtspflicht übertragen wurde! Branntwein (Schnaps 

u.ä.) und branntweinhaltige Getränke dürfen nur an 

Personen ab 18 Jahren abgegeben werden.  

Nach § 10 JuSCHG dürfen an Kinder oder Jugendliche 

weder Tabakwaren abgegeben werden noch darf ihnen 

das Rauchen gestattet werden.   

Verstöße gegen die Bestimmungen des Gesetzes zum 
Jugendschutz in der Öffentlichkeit können als Ord-

nungswidrigkeit mit hoher Geldbuße geahndet wer-

den. 
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Mitteilungen Kirche, Vereine, Organisationen 
 

„Mariä Himmelfahrt“    

Seekirch  

Samstag, 01. Februar -Kapellenpatrozinium St.Blasius 

9.00 Uhr Eucharistiefeier in Alleshausen 
- Erteilung des Blasiussegens 

- Segnung der Kerzen 

Sonntag, 02. Februar - Lichtmess 

10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier m.Kommunionspendung 

- Erteilung des Blasiussegens 

- Segnung der Kerzen- 

Dienstag, 04. Februar 

18.00 Uhr Rosenkranz in Alleshausen 

18.30 Uhr Abendmesse in Alleshausen 

Donnerstag, 06. Februar 

18.00 Uhr Rosenkranz in Tiefenbach 

18.30 Uhr Abendmesse in Tiefenbach 

-anschließend bis 21.00 Uhr Eucharistische Anbetung- 

 

Pfarrei Maria „Unbefleckte Empfängnis“ Ahlen 

Mittwoch, 05. Februar 

19.00 Eucharistiefeier mit Segnung von Kerzen, im An-

schluss Blasiussegen 

weitere kirchliche Infos: www.se-ulrika-nisch.de 

 

Evangelische Kirchengemeinde Bad Buchau 

Sonntag, 02. Februar 

09.15 Uhr Predigtreihe im Distrikt, Gottesdienst im Ge-
meindehaus mit Abendmahl (Pfrin Susanne Richter) 

Weitere kirchl. Infos: www.evkirche-badbuchau.de 

 

Eintracht Seekirch e.V. 
www.eintracht-seekirch.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Papiersammlung - Voranzeige 

Am Samstag, 22.02.2025 findet die nächste Papier-

sammlung der Eintracht Seekirch statt. Gesammelt 

wird in Alleshausen, Seekirch, Tiefenbach, Ahlen, Öde-

nahlen und Brasenberg. Bitte sammeln Sie bis dahin Ihr 

Altpapier und Kartonagen. Vielen Dank! 
 

Skiausfahrt 2025 

Am Samstag, den 15.03.2025 findet die Skiausfahrt der 

Eintracht Seekirch ans Hochjoch im Montafon statt. Die 

Abfahrt ist um 5:45 Uhr in Alleshausen und die Rück-

fahrt um 16 Uhr. Der Gesamtpreis für Erwachsene be-

trägt 90 €, Kinder bis zum Jahrgang 2006 zahlen 65 €. 

Der Betrag muss vorab bezahlt werden, erst dann ist 

die Anmeldung gültig. Anmeldungen sind unter 

0172/8963361 bis zum 23.02.2025 möglich. 
 

Schützenverein  

Federsee - Alleshausen 

Landesmeisterschaft der Bogenschützen 2025 

In „Weil im Schönbuch“ trafen sich am Wochenende 

die besten Bogenschützen vom Württembergischen 

Schützenverband zur Landesmeisterschaft. 

Von unserem Verein konnte sich Christoph Kohler qua-

lifizieren und sich am Sonntagnachmittag, bei toller 

Wettkampfatmosphäre mit 26 Schützen in der Master-

klasse, um jeden Ring kämpfen. Nach einem sehr guten 

ersten Durchgang mit 265 Ringen noch auf dem 10. 

Platz, konnten im zweiten Durchgang ein paar Kollegen 
ihre Pfeile etwas zentraler platzieren. 

Mit 510 Ringen und einem 16. Platz, konnte er die 

Meisterschaft mit einem tollen Ergebnis beenden. 

Herzlichen Glückwünsch und weiterhin „Alle ins Gold“! 

 

Die Federsee-Grundschule  

Alleshausen informiert:  

Vorankündigung:   Elternabend der künftigen Erst-

klässlerinnen und Erstklässler 

Am 12.02.2025 um 19.00 Uhr findet in der Federsee-

Grundschule Alleshausen im Klassenzimmer der Klasse 

2 ein Informationsabend rund um den Schulanfang für 

die Eltern unserer zukünftigen Erstklässlerinnen und 
Erstklässler statt. 

 

Vorankündigung:  Schulanmeldung der künftigen Erst-

klässlerinnen und Erstklässler 

Liebe Eltern der Kinder, die im September 2025 schul-

pflichtig werden: Die Schulanmeldung Ihrer Kinder fin-

det in diesem Jahr am Montag, den 24.02.2025, nach-

mittags, in der Federsee-Grundschule Alleshausen 

statt. Die genaue Uhrzeit und alles Weitere werden wir 

Ihnen mit einer schriftlichen Einladung über die Kinder-
gärten rechtzeitig zukommen lassen. 
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Eventuelle Einschulung von sog. Kann-Kindern: Kinder, 

die im Zeitraum vom 01.07.2019 – 31.12.2019 geboren 

wurden, können ohne Antrag auf frühzeitige Einschu-

lung bereits zum Schuljahr 2025/26 eingeschult wer-

den. Voraussetzung dafür ist die festgestellte Schulfä-

higkeit des Kindes. 
Eltern von Kann-Kindern, die ihr Kind bereits im Sep-

tember 2025 einschulen wollen, nehmen bitte bis spä-

testens 19.02.2025 Kontakt mit der Schulleitung auf.  

 

Bauernverband lädt zur Jahreshauptversamm-

lung nach Neufra bei Riedlingen ein 

Der Bauernverband Biberach-Sigmaringen e.V. lädt alle 

interessierte Landfrauen, Landwirte zu seiner Jahres-

hauptversammlung am Freitag, den 07. Februar 2025, 

um 09:30 Uhr, in die „Donauhalle“ nach 88499  Neufra 

bei Riedlingen, Kiesgrubenweg 10,  recht herzlich ein. 

Das Hauptreferat zum Thema: „Klimawandel und Wet-

terextreme - Risikomanagement durch Mehrgefahren-
versicherungen im Pflanzenbau“ hält Bezirksdirektor 

Herr Friedrich Ehrmann, Vereinigte Hagel. Ferner ste-

hen der Geschäftsbericht, der Bericht der Landfrauen 

und Ehrungen auf der Tagesordnung. Hierzu laden wir 

Sie recht herzlich ein. 

 

Das Landratsamt-Landwirtschaftsamt informiert:  

Fristen für Stickstoffbodenproben 2025 (Nmin-Unter-

suchung) starten  

Laut Düngeverordnung sind der Betriebsinhaber bezie-

hungsweise die Betriebsinhaberin vor dem Düngen 

dazu verpflichtet, für jede Bewirtschaftungseinheit den 
Düngebedarf zu berechnen. Die Düngebedarfsberech-

nung erfolgt am besten anhand der Werte der eigenen 

Nmin-Proben. Daher empfiehlt das Landwirtschafts-

amt allen Landwirten, Nmin-Proben zu ziehen oder zie-

hen zu lassen. Für Landwirte, deren Flächen in Wasser-

schutzgebieten ausgleichsberechtigt sind, ist das Zie-

hen der Bodenproben Pflicht. Kann ein Landwirt bei ei-

ner Kontrolle keine Probeergebnisse vorlegen, wird die 

SchALVO-Ausgleichsleistung nicht gewährt. Seit 2021 
ist eine Bodenprobe zur Ermittlung des im Boden ver-

fügbaren Stickstoffs außerdem in Nitratgebieten nach 

§ 13a DüV („rote Gebiete“) vorgeschrieben. Die Pro-

benahme ist für jeden Schlag beziehungsweise jede Be-

wirtschaftungseinheit vorgeschrieben, außer auf Grün-

land, Dauergrünland und mehrschnittigem Feldfutter. 

Die Abgrenzung der „roten Gebiete“ hat sich zum 6. 

Dezember 2022 geändert.  

Die aktuelle Abgrenzung kann über www.lel-maps.de 

→ Pflanzliche Erzeugung → Nitratgebiete/Eutrophierte 
Gebiete eingesehen werden.  

Die Beprobung der Winterungen ist vom 01.02.-30. 04., 

der Sommerungen vom 15.02.-30.04., von Kartoffeln 

vom 15.02.-15.06. und von Mais vom 15. 03.-30.06. 

möglich. Es ist darauf zu achten, dass die Bodenprobe 

erst kurz vor der ersten Düngungsmaßnahme gezogen 

wird. In Wasserschutzgebieten ist bei Mais die späte 

Nmin-Methode im Vier-Blatt-Stadium des Mais vorge-

schrieben, der Beprobungszeitraum ist hier vom 

30.04.-30.06. 

An folgenden Sammelstellen können die Proben abge-

geben werden:  Biberach, Laupheim, Riedlingen, Ut-

tenweiler und Erolzheim: bei der jeweiligen BayWa AG; 
An allen Sammelstellen können interessierte Landwir-

tinnen und Landwirte auch weiterhin Formulare, Pro-

bebehälter und Bohrstöcke ausleihen.  

 

Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) infor-

miert:  

Betriebsbesichtigung zum Thema „Regional genießen 

mit heimischen Speiseölen“  

Zu einer Betriebsbesichtigung zum Thema „Regional 

genießen mit heimischen Speiseölen“ lädt die Bibera-

cher Ernährungsakademie (B-EA) für Mittwoch, 5. Feb-

ruar, 15 bis 17 Uhr, ein. Die Betriebsbesichtigung findet 

im Rahmen der Reihe „Lust auf Heimat“ auf dem 
Biohof Bauschatz GbR, Lindengasse 34, 88499 Riedlin-

gen-Grüningen statt. Elisabeth und Armin Bauschatz 

öffnen für alle interessierten Verbraucherinnen und 

Verbraucher die Türen und erläutern die Bewirtschaf-

tung ihres Betriebs. Die Referentin der B-EA, Silke Pet-

zold, trifft sich mit den Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern direkt vor Ort.  

Bei der Reihe „Lust auf Heimat“ geht es darum, die 

Wertschätzung für heimische Produkte und den Dialog 

zwischen Verbrauchern und Erzeugern zu stärken. Die 
Kosten für diese Besichtigung inklusive einer Tüte mit 

Produkten des Betriebs und Rezept betragen 15 Euro 

pro Person. Eine Anmeldung ist online unter 

https://app1.edoobox.com/LWA bis Montag, 3. Feb-

ruar 2025, erforderlich.  

 

Seminartag zum Obstbaumschnitt im  

Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach 

Theoretische Grundlagen und prakt. Techniken 

Die Obst- und Gartenbauakademie Biberach () lädt für 

Freitag, 14. Februar 2025, zu einem Seminartag zum 

Schneiden von Obstbäumen ein. Der Kurs findet von 9 

bis 16 Uhr im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürn-
bach statt und bietet eine umfassende Einführung in 

die Kunst des Baumschnitts. 

Die Teilnahmegebühr 

beträgt 60 € pro Per-

son und beinhaltet das 

Mittagessen. Teilneh-

merinnen und Teilneh-
mer sollten wetter-

feste Kleidung tragen; 

Werkzeug wird ge-

stellt. Interessierte können sich bis Freitag, 07.02., 12 

Uhr anmelden, unter www.museumsdorf-kuern-

bach.de/Obstbaumschnitt oder telefonisch unter 

07351 52-6178.  
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Der Imkerverein Riedlingen bietet Neuimkerkurs 

an: „Einfach und naturnah Bienen halten!“ 

Der Imkerverein Riedlingen lädt alle Interessierten, An-

fänger und angehenden Imker ein, im Rahmen seines 

Neuimkerkurses die Grundlagen und praktischen Fer-

tigkeiten für eine naturnahe Bienenhaltung zu erler-

nen. Der Kurs beginnt am Mittwoch, den 12. März 

2025, um 19:00 Uhr mit einem kostenlosen Informati-

onsabend im Schützenhaus Alleshausen (Mühlgasse 
17, 88422 Alleshausen). Im Anschluss erwartet Sie ein 

Theorieabend sowie sieben praktische Termine an ei-

nem Bienenstand. 

Unter fachkundiger Anleitung erfahren Sie alles, was 

Sie für eine naturgemäße Bienenhaltung benötigen – 

angepasst an die Jahreszeiten. Darüber hinaus haben 

die Teilnehmer die Möglichkeit, ein sanftmütiges Jung-

volk zu erwerben und das erlernte Wissen direkt anzu-

wenden. Die Kursgebühr beträgt 70 €. Weitere Kosten 

können für die Imkerausstattung sowie das Jungvolk 
entstehen. Wir bitten um eine unverbindliche Anmel-

dung zum kostenlosen Informationsabend bei unserem 

Vereinsvorsitzenden Alexander Guth. Email:                

apisguth@t-online.de 

 

Der Bezirks-Imkerverein Biberach bietet Anfän-

gerschulung zur Bienenhaltung und Imkerei 

Frischer Honig vom eigenen Bienenvolk im Garten. Das 

klingt nicht nur lecker, sondern ist auch ein Beitrag zum 

Umweltschutz. Denn Bienen sind unverzichtbar für die 

Bestäubung von Pflanzen und damit für unsere Nah-

rungsmittelproduktion in der Landwirtschaft. Die Im-

ker sind eng mit der Natur verbunden. Wer sich für die 
faszinierende Welt der Bienen interessiert und viel-

leicht selbst Imkerin oder Imker werden möchte, hat 

jetzt die Gelegenheit dazu. 

Der Bezirks-Imkerverein Biberach an der Riß e.V. bietet 

einen umfassenden Anfängerkurs an. Ab Mittwoch, 5. 

Februar 2025 können Interessierte in die wunderbare 

Welt der Honigbienen eintauchen. In vier Online-Theo-

rie-Schulungen vermittelt Kursleiter Helmut Fesseler 

das nötige Grundwissen. Er ist der Vereinsvorsitzende 

sowie Vizepräsident und Obmann im Landesverband 
Württembergischer Imker. Von der Biologie der Bienen 

über die Pflege der Völker durch das Bienenjahr bis hin 

zur Honigernte werden alle wichtigen Themen behan-

delt. Die Online-Theorie-Schulungen sind Mittwochs 

am 5., 12., 19. und 26. Februar 2025 von 19 bis 21 Uhr.  

Doch Imkern ist mehr als nur Theorie. Deshalb bietet 

der Verein auch eine intensive Praxis-Ausbildung an. 

Von Mai bis Dezember können die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer, die mit eigenen Bienen beginnen, ihr 

neu erworbenes Wissen an den eigenen Bienen an-
wenden. Unter Anleitung von drei Ausbildern lernen 

sie den wesensgemäßen, naturnahen und sicheren 

Umgang mit den Bienen. Unser Ausbildungs-Team 

wurde 2023 von einer deutschen Fachzeitschrift als  

„Dream-Team für die Jung-Imker-Ausbildung“ ausge-

zeichnet und prämiert. 

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmel-

dung gibt es auf der Homepage www.BVBiberach.de.    

Kontakt: Bezirks-Imkerverein Biberach/Riß e.V., H. Fes-

seler, Grubenweg 14, 88437 Maselheim-Ellmannswei-
ler, E-Mail: BVBiberach@aol.com oder Telefon 07351 

76099 

 

Kolpingsfamilie Bad Buchau 
Basar „Rund ums Kind“ für Selbstverkäufer 

Samstag, 15.03.2025 von 15:00 bis 16:30 Uhr Bischof-

Sproll-Haus, Kath. Gemeindehaus Bad Buchau, Wei-

herstr.43. Angeboten werden u.a. Baby- und Kinderbe-

kleidung, Spielzeug, Bücher und vieles mehr. Ebenfalls 

Verkauf von Kaffee, Kuchen und alkoholfreien Geträn-

ken. Kuchen auch zum Mitnehmen. Anfrage zur Tisch-
reservierung und ggf. Kleiderständerplatz ausschließ-

lich über E-Mail basarkolpingbb@gmx.de (Anmeldung 

ab sofort möglich)  

 

Anzeigen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


